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Bei Feminismus geht es nicht darum, Frauen stark zu machen. Frauen sind schon stark.  
Es geht darum, die Art und Weise zu ändern, wie die Welt diese Stärke wahrnimmt.

GD Anderson

Amtliche Bekanntmachungen

Satzung der Stadt Kamenz zur Regelung der Werbung für politische Zwecke auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie  
im sonstigen öffentlichen Raum während der Vorwahlzeit sowie Abstimmungen im Rahmen eines Bürgerentscheids (Wahlwerbesatzung)
Auf der Grundlage von § 4 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemein-
deordnung – SächsGemO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 
62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
28. November 2023 (SächsGVBl. S. 870) geändert 
worden ist, § 8 des Bundesfernstraßengesetzes 
(FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist, der §§ 
18 und 21 des Straßengesetzes für den Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Straßengesetz - Sächs-
StrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Au-
gust 2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29) geän-
dert worden ist, in den jeweils gültigen Fassungen 
hat der Stadtrat der Stadt Kamenz in seiner Bera-
tung am 28.02.2024 die nachfolgende Satzung der 
Stadt Kamenz zur Regelung der Werbung für poli-
tische Zwecke auf öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen sowie im sonstigen öffentlichen Raum 
während der Vorwahlzeit sowie Abstimmungen im 
Rahmen eines Bürgerentscheids (Wahlwerbesat-
zung) beschlossen.

A. Inhalt und Geltungsbereich

§ 1
Inhalt
Die Satzung zur Wahlwerbung bestimmt die 
Grundsätze der Werbung für politische Zwecke an-
lässlich von Wahlen und Abstimmungen mit Wer-
beträgern auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plät-
zen im Sinne des Straßenrechts und im sonstigen 
öffentlichen Raum sowie das Aufstellen und Be-
treiben von Informationsständen, welche als Son-
dernutzung nach § 18 SächsStrG in Verbindung 
mit den §§ 2 und 3 der Satzung der Stadt Kamenz 
über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzun-
gen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
(Sondernutzungssatzung) in den jeweils gültigen 
Fassungen einer Erlaubnis bedürfen. Es werden 
die Grundsätze bestimmt, die innerhalb einer Vor-
wahlzeit und vor Abstimmungen für eine Erlaubnis 
eingehalten werden müssen und es wird der Rah-
men für das Verwaltungshandeln gesetzt. Sofern 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, 
gelten im Übrigen die Bestimmungen der Sonder-
nutzungssatzung.

§ 2
Geltungsbereich
Die Satzung gilt ausschließlich für die Durchfüh-
rung von Werbung einschließlich der Werbung für 
Wahlveranstaltungen auf öffentlichen Straßen, 
Wegen, Plätzen im Sinne des Straßenrechts sowie 
im sonstigen öffentlichen Raum für politische Zwe-
cke auf Werbeträgern (Wahlwerbung) sowie für 
Informationsstände in der Stadt Kamenz während 
der Vorwahlzeit vor Wahlen und vor Abstimmun-
gen (Volks- und Bürgerentscheide).

B. Begriffsbestimmungen

§ 3
Wahlkampfzeit/ Vorwahlzeit
(1) Die Wahlkampfzeit beginnt mit dem Zeitpunkt 
der amtlichen Festsetzung des Wahltermins, frü-
hestens jedoch sechs Monate vor der Wahl. Sie 
endet am Wahltag. Die Vorwahlzeit beginnt frü-
hestens sechs Wochen vor dem Wahltag. Sie endet 
an diesem.

(2) Für Abstimmungen im Sinne dieser Satzung gilt 
Absatz 1 entsprechend.

§ 4
Antragsteller
(1) Antragsteller im Sinne dieser Satzung sind po-
litische Parteien, sonstige politische Vereinigun-
gen, Wählergruppen und Einzelbewerber, die sich 
an der Wahl beteiligen sowie bei Abstimmungen 
zusätzlich die Initiatoren und sonstige Interes-
sengruppen, sofern der zu bewerbende Inhalt in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abstim-
mungsgegenstand steht.
(2) In Abweichung von Absatz 1 können Antragstel-
ler für Großflächenplakatschilder auch die politi-
schen Parteien, sonstige politische Vereinigun-
gen, Wählergruppen und Einzelbewerber sein, die 
einen Wahlvorschlag eingereicht haben, aber noch 
keine abschließende Entscheidung des Wahlaus-
schusses vorliegt. Eine mögliche Stellplatzgeneh-
migung ist unter der aufschiebenden Bedingung 
zu erteilen, dass der Wahlvorschlag zur Wahl zu-
gelassen wird. Mit rechtskräftiger Zurückweisung 
des Wahlvorschlags entfällt der Anspruch auf Auf-
stellung von Werbeträgern.

§ 5
Werbeträger
(1) Werbeträger sind Hänge- und Großflächenpla-
katschilder. Hänge- und Großflächenplakatschilder 
dienen der Aufnahme von Werbeplakaten. Es dürfen 
keine Werbeträger mit scharfkantigen Metallrahmen 
verwendet werden oder solche, bei denen anderwei-
tig eine Verletzungsgefahr bestehen kann.
(2) Hängeschilder dürfen nicht größer als 85 cm x 
60 cm und Großflächenplakatschilder dürfen nicht 
größer als 400 cm x 300 cm sein.

§ 6
Informationsstände anlässlich von Wahlen
Informationsstände im Sinne dieser Satzung sind 
mobile Stände zum Zwecke der Information über 
Wahl- und Abstimmungsziele sowie Kandidaten, 
die die Antragsteller zur Wahl aufstellen.

C. Örtliche Zulässigkeit

§ 7
Örtliche und zeitliche Zulässigkeit
(1) Werbeträger gemäß § 5 und Informations-
stände gemäß § 6 dürfen an folgenden Stellen 
nicht angebracht bzw. aufgestellt und betrieben 
werden:
• an Verkehrseinrichtungen und Verkehrszei-

chen i. S. d. § 43 Abs. 1 StVO und an solchen 
Stellen, wo eine konkrete Gefahr der Beein-
trächtigung der Verkehrssicherheit besteht;

• im Umkreis von 10 m an Kreuzungsberei-
chen, Fußgängerüberwegen und Einmün-
dungen;

• im Umkreis von 30 m um Dienstgebäude 
und Schulen der Stadt Kamenz, des Frei-
staates Sachsen sowie der Bundesrepublik 
Deutschland, die vom allgemeinen Publi-
kumsverkehr aufgesucht werden;

• im Umkreis von 30 m um Kirchen, religiös 
genutzten Gebäuden und Friedhöfe.

Darüber hinaus dürfen Werbeträger gemäß § 5 auf 
dem gesamten Marktplatz nicht angebracht bzw. 
aufgestellt werden.
(2) Großflächenplakatschilder dürfen im öffentli-
chen Raum nur mit vorheriger Genehmigung durch 

die Untere Straßenverkehrsbehörde der Großen 
Kreisstadt Kamenz und ausschließlich auf dafür in 
der Anlage 1 näher gekennzeichneten öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen sowie sonstigen öf-
fentlichen Räumen aufgestellt werden.
(3) Am Wahltag dürfen in und an den Gebäuden, 
in denen sich Wahlräume befinden sowie unmittel-
bar vor dem Zugang in einem Bereich von 20 m zu 
den Gebäuden keine Werbeträger gemäß § 5 an-
gebracht oder aufgestellt und Informationsstände 
gemäß § 6 nicht errichtet bzw. betrieben werden.
(4) Bereits vorhandene Werbeträger gemäß § 5 
sowie Informationsstände sind rechtzeitig im Be-
reich der Wahllokale durch den Erlaubnisnehmer 
zu entfernen.

§ 8
Zahlenmäßige Begrenzung
(1) Die Gesamtzahl der Werbeträger gemäß § 5 
wird – ohne Großflächenplakatschilder – auf 200 
Werbeträger pro Antragsteller im Sinne des § 4 
begrenzt. Finden mehrere Wahlen an einem Tag 
statt, darf die Gesamtzahl für alle Wahlen 200 pro 
Antragsteller im Sinne des § 4 nicht übersteigen.
(2) Das Anbringen von zwei Werbeträgern (ein-
seitig beklebt) an einem Mast oder dergleichen 
befestigt, ebenso wie die beidseitige Beklebung 
eines Werbeträgers zählen als ein Plakat.
(3) Die Anzahl der Großflächenplakatschilder wird 
für das gesamte Stadtgebiet insgesamt auf 22 be-
grenzt. Dabei erhält zunächst jeder Antragsteller 
nach § 4, der seinen Antrag bis spätestens sechs 
Wochen vor Beginn der Vorwahlzeit nach § 3 ge-
stellt hat (Stichtag), mindestens einen Stellplatz. 
Haben mehr Antragsteller nach § 3 einen Antrag 
gestellt, als Stellplätze nach Anlage 1 vorhanden 
sind, entscheidet das Los. Beantragen mehrere 
Antragsteller nach § 3 die Aufstellung am selben 
Standort, entscheidet ebenfalls das Los. Dem un-
terlegenen Bewerber wird durch die Stadt – soweit 
vorhanden – ein anderer Standort angeboten. Die 
weitere Vergabe der Stellplätze erfolgt für den 
Fall, dass mehr Anträge gestellt wurden, als Stell-
plätze vorhanden sind, nach dem Prinzip der abge-
stuften Chancengleichheit anhand der Ergebnisse 
der letzten Wahlen, wobei ausschlaggebend das 
Ergebnis der vorangegangenen Wahl ist, für die 
geworben werden soll. Begrenzt wird die Verga-
be anhand der Wahlergebnisse dadurch, dass die 
größte Partei nicht mehr als das Vier- bis Fünffache 
an Plätzen erhalten darf, als für die kleinste Partei 
nach Satz 2 zur Verfügung stehen. Sind danach 
noch Stellplätze vorhanden und werden nach dem 
Stichtag weitere Anträge nach § 10 gestellt, wer-
den diese nach dem Datum des Eingangs bei der 
Stadt vergeben. Finden mehrere Wahlen gleichzei-
tig statt, erhält jeder Antragsteller, der einen An-
trag innerhalb der Frist des Satzes 2 gestellt hat, 
mindestens einen Stellplatz für jede Wahl, an der 
er teilnimmt. Darüber hinaus bleibt es pro Antrag-
steller bei den vorgenannten Regelungen mit der 
Maßgabe, dass zugunsten der Antragsteller das 
Wahlergebnis der erfolgreicheren Wahl zugrunde 
zu legen ist.
(4) Nicht ausgeschöpfte Kontingente eines Antrag-
stellers im Sinne des § 4 sind nicht auf andere An-
tragsteller im Sinne des § 4 übertragbar.

D. Verfahren während der Vorwahlzeit

§ 9
Erlaubnispflichtige Sondernutzung
Jede Sondernutzung der öffentlichen Straßen, 
Wege und Plätze sowie der sonstigen öffentlichen 

Räume während der Vorwahlzeit für Nutzungen ge-
mäß § 2 dieser Satzung bedarf der Erlaubnis nach 
dieser Satzung.

§ 10
Anträge
(1) Für Wahlwerbung im Sinne dieser Satzung dür-
fen Werbeträger gemäß § 5 und Informationsstän-
de durch die Antragsteller erst errichtet, aufge-
stellt oder betrieben werden, wenn die Erlaubnis 
erteilt ist.
(2) Anträge für eine Erlaubnis sind von dem An-
tragsteller gemäß § 4 dieser Satzung oder einem 
vom Antragsteller schriftlich Bevollmächtigten mit 
dem Formblatt gemäß Anlage 2 einschließlich der 
notwendigen Unterlagen mindestens vier Wochen, 
bei Anträgen für Großflächenplakatschilder sechs 
Wochen vor dem geplanten Ausbringen schriftlich 
oder elektronisch unter Angabe von Ort, Art, Um-
fang und Dauer der Sondernutzung bei der Stadt 
zu stellen. Die Stadt kann Erläuterungen durch 
Zeichnung, textliche Beschreibung oder in sonst 
geeigneter Weise verlangen.
(3) Dem Antrag zur Aufstellung von Großflächen-
plakatschildern ist die genaue Bezeichnung des 
Standorts nach Anlage 1 beizufügen.
(4) Bei Anträgen für Informationsstände ist ein La-
geplan beizufügen, auf dem der genaue Standort, 
die Aufstellrichtung und die Form des Standes ein-
getragen sind.

§ 11
Erlaubnis
(1) Über die Erteilung oder Versagung der Erlaubnis 
ist bis spätestens sieben Kalendertage, bei Groß-
flächenplakatschildern vier Wochen vor dem ge-
planten Ausbringen der Werbeträger schriftlich zu 
entscheiden. Mit der Erteilung übergibt die Stadt 
dem Antragsteller Genehmigungsetiketten in der 
Anzahl der genehmigten Werbeträger gemäß § 8 
Abs. 1.
(2) Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn 
eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung 
nicht eingehalten werden oder sonstige Gründe 
des § 49 Verwaltungsverfahrensgesetz in der je-
weils gültigen Fassung eintreten.
(3) Die Erlaubnis für eine Veranstaltungswerbung 
wird unter der auflösenden Bedingung erteilt, 
dass sie erlischt, wenn es unmöglich geworden 
ist, die Veranstaltung zur angekündigten Zeit oder 
am angekündigten Ort stattfinden zu lassen. Sind 
die Hinderungsgründe beseitigt, ist die Erlaubnis 
neu zu beantragen, wobei die Frist gemäß § 10 
Abs. 2 dieser Satzung einzuhalten ist.

§ 12
Erlaubnisversagung
(1) Die Erlaubnis soll nach Abwägung aller Umstän-
de versagt werden,
•  wenn überwiegende öffentliche Interessen 

dies erfordern, insbesondere wenn durch die 
Aufstellung von Wahlwerbung oder deren Häu-
fung eine nicht vertretbare Beeinträchtigung 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
zu erwarten ist, die auch durch Bedingungen 
und Auflagen nicht ausgeschlossen werden 
kann, oder

• wenn wegen der Art des Werbeträgers gemäß 
§ 5 bzw. der Informationsstände oder durch 
die Art und Weise seiner beabsichtigten Auf-
stellung oder Anbringung eine Beschädigung 
der öffentlichen Straße oder öffentlicher Ein-
richtungen zu erwarten ist.
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(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn
• der Inhalt keine Wahlwerbung im Sinne dieser 

Satzung darstellt,
• der Antrag unvollständig ist,
• die zulässige Höchstzahl an Werbeträgern ge-

mäß § 8 überschritten ist, oder
• der beantragte Stellplatz für eine Großflächen-

plakatwerbung nicht der Anlage 1 entspricht.

§ 13
Aufgrabungen, Verankerungen
(1) Aufgrabungen der ö�entlichen Straßen, Wege 
und Plätze oder Verankerungen darin sind grund-
sätzlich nicht gestattet. Sollte im Einzelfall eine 
Verankerung der Werbeträger gemäß § 5 im Stra-
ßenbegleitgrün und Grünflächen erforderlich 
werden, bedarf dies der Einholung eines Schacht-
scheins bei den zuständigen Ver- und Entsor-
gungsunternehmen durch den Antragsteller.
(2) Werbeträger gemäß § 5 sowie Informations-
stände müssen mit eigener Schwere auf den vor-
genannten Flächen aufgestellt werden.

E. Weitere Anforderungen

§ 14
Anforderungen an die Anbringung und Pflege
(1) Werbeträger sind so aufzustellen oder aufzu-
hängen und zu befestigen, dass die Verkehrssi-
cherheit jederzeit gewährleistet ist. Sie müssen 
den Anforderungen an Ordnung und Sicherheit ge-
nügen. Sie dürfen insbesondere nicht in das Licht-
raumpro�l der ö�entlichen Straßen hineinragen.
(2) Die Werbeträger sind laufend zu kontrollieren 
und unverzüglich zu ersetzen oder zu beseitigen, 
wenn sie beschädigt sind.
(3) Verschmutzungen ö�entlicher Straßen oder 
Ablagerungen auf ö�entlichen Straßen, die durch 
die Sondernutzung bedingt sind, sind vom Erlaub-
nisnehmer unverzüglich auf eigene Kosten zu be-
seitigen.
(4) Mit und an Informationsständen dürfen weder 
Passanten belästigt oder genötigt noch ortsan-
sässige Gewerbeeinrichtungen beeinträchtigt 
werden.

F. Entfernen von Werbeträgern und Ersatzvor-
nahme

§ 15 Fristgerechte Entfernung genehmigter 
Werbeträger und Informationsstände
(1) Werbeträger gemäß § 5 für Veranstaltungs-
werbung sowie die Befestigungsmaterialien sind 
binnen drei Tagen nach dem Ende der letzten Ver-
anstaltung, für die auf dem Werbeplakat geworben 
worden ist, abzuräumen.
(2) Hängeschilder, die in der Vorwahlzeit ausge-
bracht wurden, sind binnen sieben Tagen nach der 
Wahl oder der Abstimmung vollständig abzuräu-
men.
(3) Großflächenplakatschilder sind binnen sie-
ben Tagen nach der Wahl oder der Abstimmung 
vollständig zu beräumen, spätestens jedoch bis 
zu dem in der Erlaubnis festgelegten Zeitpunkt. 
Der Standort der Großflächenplakatschilder ist, 
sofern erforderlich, zu reinigen und in seinem ur-
sprünglichen Zustand wiederherzustellen.
(4) Ist die Erlaubnis erloschen oder widerrufen, 
sind die Werbeträger bis zum Ende des Tages nach 
dem Erlöschen bzw. dem Widerruf abzuräumen.
(5) Informationsstände sind sofort nach Beendi-
gung der Informationstätigkeit bzw. zum Ende des 
genehmigten Zeitraumes vollständig zu beräu-
men. Die ö�entliche Straßenfläche bzw. die Fläche 
des Straßenbegleitgrüns ist, sofern erforderlich, 
zu reinigen und wiederherzustellen.

§16
Entfernen ungenehmigter Werbeträger und 
Informationsstände durch Ersatzvornahme
(1) Ohne Erlaubnis aufgestellte Informationsstän-
de und Werbeträger, nicht ordnungsgemäß ange-
brachte sowie nicht innerhalb der unter § 14 dieser 
Satzung genannten Fristen entfernte Werbeträger 
und Werbeträger ohne Genehmigungsetiketten 
werden, sofern sie trotz vorheriger schri�licher 
Au�orderung nicht fristgerecht entfernt worden 
sind, im Wege der Ersatzvornahme durch die Stadt 
beseitigt.
(2) Die Kosten bemessen sich nach dem tatsäch-
lichen Verwaltungsaufwand und werden mittels 
Kostenbescheid gegenüber dem Verursacher gel-
tend gemacht.

§ 17
Ha�ung
Der Antragsteller ist für eine ordnungsgemäße, 
verkehrssichere Anbringung und für die fristge-
rechte Entfernung der Werbeträger verantwort-
lich. Er ha�et für alle Schäden, die durch das Auf-
stellen oder im Zusammenhang mit dem Aufstellen 
der Werbeträger oder deren zeitweiligen Verblei-
ben im ö�entlichen Straßenraum entstehen. Er hat 
die Stadt Kamenz von Schadenersatzansprüchen 
Dritter freizustellen.

§ 18
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer die in § 52 Abs. 1 
Nr. 3 bis 9 SächsStrG und § 23 FStrG bezeichneten 
Tatbestände erfüllt, also insbesondere
• entgegen gesetzlichen Vorschri�en eine Stra-

ße ohne Erlaubnis über den Gemeingebrauch 
hinaus benutzt;

• einer erteilten vollziehbaren Auflage für die 
Erlaubnis nicht nachkommt;

• eine Anlage nicht vorschri�smäßig errichtet, 
erhält oder ändert;

(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geld-
buße bis zu 500,00 EUR, in den Fällen eines Versto-
ßes gegen § 52 Abs. 1 Nr. 6 bis 9 SächsStrG sowie 
gegen § 23 Abs. 7 bis 10 FStrG bis zu 5.000,00 EUR  
geahndet werden.

§ 19
Gebühren und Kosten
(1) Gebühren für Sondernutzungen ö�entlicher 
Straßen, Wege und Plätze sowie ö�entlicher Räu-
me nach dieser Satzung werden nicht erhoben.
(2) Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungs-
kostensatzung werden nicht erhoben.

§ 20
Schlussbestimmungen
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer ö�entlichen Be-
kanntmachung in Kra�.

ausgefertigt: Kamenz, den 28.02.2024

Roland Dantz  ( Siegel )
Oberbürgermeister

Hinweis zur Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschri�en:
Entsprechend § 4 Abs. 4 Satz 4 SächsGemO gilt 
Folgendes:
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schri�en der Sächsischen Gemeindeordnung 
(SächsGemO) beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 SächsGemO unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Stadt Kamenz schri�lich geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Die Satzung gilt dann als 
von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschri�en über die 
Ausfertigung der Satzung, die Ö�entlichkeit der 
Sitzung, der Genehmigung oder der Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.

Anlage 1 - zur Wahlwerbesatzung - mögliche Flächen für Großflächenwerbetafeln

mögliche Flächen für Großflächenwerbetafeln

lfd. Nr. Gemarkung Flurstück Standortbezeichnung Bemerkungen
max. Stellplätze je 
Standort

1

Kamenz 2407 Fichtestraße/ Geschwister-Scholl-Straße
Kreuzungsbereich - demzufolge keine Möglichkeit im Umkreis 
von 10 Metern an Kreuzungsbereichen (siehe auch § 7 Abs. 1)

6 einzelne Tafeln in 
Grünbereich 
eingerückt und schräg

Kamenz 1317 Bischofswerdaer Straße Kreuzungsbereich

4 einzelne Tafeln 
eingerückt im 
Grünbereich und 
schräg

Berücksichtigung Sicht vorhandene, feste Werbetafel Stadt

Kreuzungsbereich - demzufolge keine Möglichkeit im Umkreis 
von 10 Metern an Kreuzungsbereichen (siehe auch 
Sondernutzungssatzung § 7 Abs. 1)

3

Kamenz 814/5 Hohe Straße
2 Tafeln einzeln und 
schräg möglich

2

Anlage 1 zur Wahlwerbesatzung 

lfd. Nr. Gemarkung Flurstück Standortbezeichnung Bemerkungen
max. Stellplätze je 
Standort

4

Kamenz 1684/7 Pulsnitzer Straße (ehemals Brauerei)
Berücksichtigung Sicht vorhandene, feste Werbetafel Stadt 
(Baumbewuchs, Einzäunung) 2 Tafeln möglich, 

5

Kamenz 1684/7 Einfahrt ehem. Brauerei an Pulsnitzer Straße
Berücksichtigung 10 Meter in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der 
Satzung und feste Ortsbegrüßungstafel Stadt 1 Tafel

6

Kamenz 1983/ 1
Parkplatz Königsbrücker Straße (auswärts 
rechts)

an der Einfahrt zum Parkplatz mgl. - Berücksichtigung 
Schräglage  1 Tafel

lfd. Nr. Gemarkung Flurstück Standortbezeichnung Bemerkungen
max. Stellplätze je 
Standort

7

Kamenz 1984/ 1 Königsbrücker Straße
1 Tafel möglich, 
schrägstehend

8

Kamenz 2416 Hohe Straße
2 Tafeln 
schrägstehend

9

Bernbruch 94 Nordstraße, Nähe Kaufland
2 Tafeln möglich, 
schrägstehend
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lfd. Nr. Gemarkung Flurstück Standortbezeichnung Bemerkungen
max. Stellplätze je 
Standort

7

Kamenz 1984/ 1 Königsbrücker Straße
1 Tafel möglich, 
schrägstehend

8

Kamenz 2416 Hohe Straße
2 Tafeln 
schrägstehend

9

Bernbruch 94 Nordstraße, Nähe Kaufland
2 Tafeln möglich, 
schrägstehend

lfd. Nr. Gemarkung Flurstück Standortbezeichnung Bemerkungen
max. Stellplätze je 
Standort

10

Bernbruch 452/8 Nordstraße, gegenüber Frigolanda 1 Tafel möglich

lfd. Nr. Gemarkung Flurstück Standortbezeichnung Bemerkungen
max. Stellplätze je 
Standort

10

Bernbruch 452/8 Nordstraße, gegenüber Frigolanda 1 Tafel möglich

Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erteilung von Erlaubnissen für die Sondernutzung und 
über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der 
Stadt Kamenz (Sondernutzungs- und Sondernutzungsgebührensatzung)
Auf der Grundlage von § 4 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemein-
deordnung – SächsGemO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 
62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
28. November 2023 (SächsGVBl. S. 870) geändert 
worden ist, § 8 des Bundesfernstraßengesetzes 
(FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist, der  
§§ 18 und 21 des Straßengesetzes für den Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Straßengesetz - SächsStrG) 
vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. August 
2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29) geändert 
worden ist, in den jeweils gültigen Fassungen hat 
der Stadtrat der Stadt Kamenz in seiner Beratung 
am 28.02.2024 die nachfolgende Fün�e Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Erteilung von 
Erlaubnissen für die Sondernutzung und über die 
Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an 
Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der 
Stadt Kamenz (Sondernutzungs- und Sondernut-

zungsgebührensatzung) vom 10.11.2003, zuletzt 
geändert am 05.07.2023 beschlossen:

Artikel 1
Änderungen
1. § 3 Abs. 1 Nr. 14 wird wie folgt neu gefasst:
 die nicht der Satzung der Stadt Kamenz zur 

Regelung der Werbung für politische Zwecke 
auf ö�entlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
sowie im sonstigen ö�entlichen Raum wäh-
rend der Vorwahlzeit sowie Abstimmungen im 
Rahmen eines Bürgerentscheids (Wahlwerbe-
satzung) vom … unterliegende Werbung für 
politische Parteien, Organisationen, Wähler-
vereinigungen soweit sie mit Plakaten, Stän-
den oder ähnlichen sperrigen Anlagen durch-
geführt wird.

2. § 3a wird aufgehoben.

Artikel 2
Inkra�treten
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer ö�entlichen Be-
kanntmachung in Kra�.

ausgefertigt: Kamenz, den 28.02.2024

Roland Dantz  ( Siegel )
Oberbürgermeister

Hinweis zur Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschri�en:
Entsprechend § 4 Abs. 4 Satz 4 SächsGemO gilt 
Folgendes:
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schri�en der Sächsischen Gemeindeordnung 
(SächsGemO) beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 SächsGemO unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Stadt Kamenz schri�lich geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Die Satzung gilt dann als 
von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschri�en über die 
Ausfertigung der Satzung, die Ö�entlichkeit der 
Sitzung, der Genehmigung oder der Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.

Öffentliche Bekanntmachung  
zur Durchführung der Wahl und  
Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen zur Wahl des 
Stadtrates und der Ortschaftsräte 
der Stadt Kamenz
Gemäß § 1 des Gesetzes über die Kommunalwah-
len im Freistaat Sachsen (Kommunalwahlgesetz 
- KomWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. April 2018 (SächsGVBl. S. 298), das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Februar 
2022 (SächsGVBl. S. 134) geändert worden ist 
und § 1 der Verordnung des Sächsischen Staats-
ministeriums des Innern zur Durchführung des 
Kommunalwahlgesetzes (Sächsische Kommu-
nalwahlordnung – SächsKomWO) vom 24. Juli 
2023 (SächsGVBl. S. 674) ergeht folgende Be-
kanntmachung mit ergänzenden Hinweisen:
1. Wahltag
 Die Wahl zum Stadtrat �ndet am Sonntag, 

dem 9. Juni 2024 gemeinsam mit
• der Wahl für die Ortscha�sräte Bernbruch, 

Biehla, Brauna, Cunnersdorf, Deutsch-
baselitz, Jesau, Lückersdorf-Gelenau, 
Thonberg, Wiesa und Zschornau-Schiedel,

• der Wahl zum Kreistag des Landkreises 
Bautzen statt.

 Weiterhin wird bekannt gemacht, dass die 
Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 mit der 
Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 
selben Tag organisatorisch verbunden sind.

2. Zahl der zu wählenden Mitglieder
 Für den Stadtrat sind 26 Mitglieder zu wählen.
 Für die Ortscha�sräte Bernbruch, Biehla, 

Deutschbaselitz, Thonberg und Zschornau-
Schiedel sind jeweils 5 Mitglieder und für die 
Ortscha�sräte Brauna, Cunnersdorf, Jesau, 
Lückersdorf-Gelenau und Wiesa jeweils 6 
Mitglieder zu wählen.

3. Wahlkreise
zu wählende 
Vertretung

Wahlgebiet 
(Wahlkreis)

Stadtrat Kamenz Stadt Kamenz
Ortscha�srat 
Bernbruch

OT Bernbruch

Ortscha�srat Biehla OT Biehla
Ortscha�srat Brauna OT Brauna, 

OT Liebenau, 
OT Petershain, 
OT Rohrbach,
OT Schwosdorf

Ortscha�srat 
Cunnersdorf

OT Cunnersdorf, 
OT Hausdorf, 
OT Schönbach

Ortscha�srat 
Deutschbaselitz

OT Deutschbaselitz

Ortscha�srat Jesau OT Jesau
Ortscha�srat 
Lückersdorf-Gelenau

OT Gelenau, 
OT Hennersdorf, 
OT Lückersdorf

Ortscha�srat 
Thonberg

OT Thonberg

Ortscha�srat Wiesa OT Wiesa
Ortscha�srat 
Zschornau-Schiedel

OT Zschornau, 
OT Schiedel

4. Au�orderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen

 Die Parteien und Wählervereinigungen werden 
hiermit aufgefordert, Wahlvorschläge bei der 
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschus-
ses (Frau Dr. Koch, Zimmer 1.31) bzw. bei dem 
stellvertretenden Vorsitzenden (Herrn Thomas 
Käppler, Zimmer 1.35) im Rathaus der Stadt Ka-
menz, Markt 1, 01917 Kamenz einzureichen.

 Jeder Wahlvorschlag für die Stadtratswahl 
darf höchstens 39 Bewerberinnen bzw. Be-
werber enthalten.

 Jeder Wahlvorschlag für die Wahl der Ortscha�s-
räte Bernbruch, Biehla, Deutschbaselitz, Thon-
berg und Zschornau-Schiedel darf höchstens  
8 Bewerberinnen bzw. Bewerber enthalten.

 Jeder Wahlvorschlag für die Wahl der Ort-
scha�sräte Brauna, Cunnersdorf, Jesau, Lü-
ckersdorf-Gelenau und Wiesa darf höchstens 
9 Bewerberinnen bzw. Bewerber enthalten.

5. Termin für die Einreichung von Wahlvorschlägen
 Die Wahlvorschläge für die Stadtrats- und 

Ortscha�sratswahlen können frühestens 
am Tag nach dieser ö�entlichen Bekanntma-
chung und spätestens am Donnerstag, dem 
4. April 2024, bis 18.00 Uhr schri�lich ein-
gereicht (die elektronische Form ist ausge-
schlossen) oder persönlich während der all-
gemeinen Sprechzeiten abgegeben werden 
(§ 6 Abs. 2 KomWG):

 Montag   9.00 – 12.00 Uhr
 Dienstag    9.00 – 12.00 Uhr und 
  13.00 – 18.00 Uhr
 Donnerstag    9.00 – 12.00 Uhr und 
  13.00 – 16.00 Uhr 
  (außer 04.04.2024 bis 
  18.00 Uhr)
 Freitag    9.00 – 12.00 Uhr
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LESSINGSTADT 
KAMENZ/KAMJENC 
GROSSE KREISSTADT 

 

Stadtverwaltung Kamenz 
Sachgebiet Service-Ordnung-Sicherheit 
Markt 1 

01917 Kamenz 
 
Tel.: 03578/379-241 

Fax: 03578/379-297 

Antrag auf Genehmigung von Wahlwerbung nach 
der Wahlwerbesatzung der Stadt Kamenz 
 
Finden an einem Tag mehrere Wahlen statt, ist je Antragsteller nach § 4 der Wahlwerbesatzung nur 
ein Antrag zulässig, der alle Stellplätze beinhaltet 

Antragsteller nach § 4 der Wahlwerbesatzung 
 
 
Anschrift 
 
Telefon 
 
Werbezweck (Angabe der zu bewerbenden Wahlen) 
 
 

 
 
1. Hängeschilder nach § 5 der Wahlwerbesatzung 
 

Ort: 

Kamenz mit den Ortsteilen 
 

Bernbruch, Biehla, Brauna, Cunnersdorf, Deutschbaselitz, Gelenau, Hausdorf, 
Hennersdorf, Jesau, Liebenau, Lückersdorf, Petershain, Rohrbach, Schiedel, 

Schönbach, Schwosdorf, Thonberg, Wiesa, Zschornau 
 

außer Kamenz-Marktplatz sowie die Kreisverkehre Bönischplatz und Nordstraße 

Hängeschilder 
 
Anzahl:  Größe: ☐ A 2  ☐ A 1 
   ☐ einseitig ☐ doppelseitig  

Dauer der 
Sondernutzung 

Vom:    bis zum: 

 
 
2. Informationsstände nach § 6 der Wahlwerbesatzung 
 

Ort: 
 
 
 

 
 
 
Ein Lageplan, auf dem der genaue Standort, die Aufstellrichtung und die Form 
des Standes eingetragen sind, ist als Anlage beizufügen 

Dauer der 
Sondernutzung 

Vom:    bis zum: 
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LESSINGSTADT 
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GROSSE KREISSTADT 

3. Großflächenplakatschilder nach § 5 der Wahlwerbesatzung 
 

Großflächenplakatschilder dürfen im öffentlichen Raum ausschließlich auf dafür in der Anlage 1 der 
Wahlwerbesatzung näher gekennzeichneten öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie sonstigen 
öffentlichen Räumen aufgestellt werden. 
 

a) Anzahl der insgesamt beantragten Standorte:  
(Je Standort darf nur ein  
Großflächenplakatschild je Mandatsträger/ 
Partei beantragt werden) 

 

 

b) Angabe der gewünschten Standorte 
Geben Sie hier bitte nach Priorität abgestuft die beantragten Standorte an, jeder Priorität darf  
nur ein Stellplatz je Standort zugeordnet werden: 

 
 
 
 
 
 

Priorität: Standortnummer gemäß Anlage 1 der Wahlwerbesatzung 
1  
2  
3  
4  
5  

Dauer der 
Sondernutzung 

Vom:    bis zum: 

 
 
 
Datum, Unterschrift des Antragstellers 
 
Hinweis auf § 7 der Wahlwerbesatzung 
(1) Werbeträger gemäß § 5 und Informationsstände gemäß § 6 dürfen an folgenden Stellen nicht 
angebracht bzw. aufgestellt und betrieben werden: 

• an Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen i. S. d. § 43 Abs. 1 StVO und an solchen Stellen, wo 
eine konkrete Gefahr der Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit besteht; 

• im Umkreis von 10 m an Kreuzungsbereichen, Fußgängerüberwegen und Einmündungen; 
• im Umkreis von 30 m um Dienstgebäude und Schulen der Stadt Kamenz, des Freistaates Sachsen 

sowie der Bundesrepublik Deutschland, die vom allgemeinen Publikumsverkehr aufgesucht 
werden; 

• im Umkreis von 30 m um Kirchen, religiös genutzten Gebäuden und Friedhöfe. 
Darüber hinaus dürfen Werbeträger gemäß § 5 auf dem gesamten Marktplatz nicht angebracht bzw. 
aufgestellt werden. 
(2) Großflächenplakatschilder dürfen im öffentlichen Raum nur mit vorheriger Genehmigung durch die 
Untere Straßenverkehrsbehörde der Großen Kreisstadt Kamenz und ausschließlich auf dafür in der Anlage 
1 näher gekennzeichneten öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie sonstigen öffentlichen Räumen 
aufgestellt werden. 
(3) Am Wahltag dürfen in und an den Gebäuden, in denen sich Wahlräume befinden sowie unmittelbar 
vor dem Zugang in einem Bereich von 20 m zu den Gebäuden keine Werbeträger gemäß § 5 angebracht 
oder aufgestellt und Informationsstände gemäß § 6 nicht errichtet bzw. betrieben werden. 
(4) Bereits vorhandene Werbeträger gemäß § 5 sowie Informationsstände sind rechtzeitig im Bereich der 
Wahllokale durch den Erlaubnisnehmer zu entfernen. 
 
Werbeträger haben des Weiteren: 
- die notwendige Standsicherheit aufzuweisen 
- die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht zu beeinträchtigen 
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 Adresse: Stadtverwaltung Kamenz
 Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses
 Markt 1
 01917 Kamenz
6. Inhalt und Form von Wahlvorschlägen
 Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung der 

wahlrechtlichen Vorschriften aufzustellen. 
Die Wahlvorschläge müssen den Bestimmun-
gen über Inhalt und Form der Wahlvorschläge 
in § 16 SächsKomWO entsprechen.

 Dem Wahlvorschlag sind folgende Anlagen 
beizufügen:
• Unwiderrufliche Zustimmungserklärung je-

der Bewerberin bzw. jedes Bewerbers nach 
dem Muster der Anlage 17 SächsKomWO,

• Wählbarkeitsbescheinigung nach dem 
Muster der Anlage 17 SächsKomWO,

• Niederschrift zur Aufstellungsversamm-
lung mit der erforderlichen Versicherung 
an Eides statt gemäß § 6c Abs. 7 KomWG 
nach dem Muster der Anlagen 19 und 20 
SächsKomWO, sofern der Wahlvorschlag 
von einer Partei oder Wählervereinigung 
eingereicht wird,

• schriftliche Bestätigung, unterzeichnet 
vom für den Landkreis oder die Gemeinde 
zuständigen Vorstand oder Vertretungsbe-
rechtigten der Partei oder mitgliedschaft-
lich organisierten Wählervereinigung, für 
das Vorliegen der Voraussetzungen zur 
Aufstellung von Bewerberinnen bzw. Be-
werbern im Falle des § 6c Abs. 1 Satz 4 
KomWG, sofern für die Aufstellungsver-
sammlung die Zahl der wahlberechtigten 
Mitgliederinnen bzw. Mitglieder der Par-
tei oder mitgliedschaftlichen Wählerver-
einigung nicht ausreicht (Höherzonung),

• beim Wahlvorschlag einer mitgliedschaft-
lich organisierten Wählervereinigung oder 
einer Partei, deren Satzung nicht gemäß  
§ 6 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 des 
Parteiengesetzes, in der jeweils gelten-
den Fassung, der Bundeswahlleiterin 
oder dem Bundeswahlleiter mitgeteilt 
worden ist, zum Nachweis der mitglied-
schaftlichen Organisation,

• Bescheinigung über das Wahlrecht für 
jede Unterzeichnerin bzw. jeden Unter-
zeichner eines Wahlvorschlags nach dem 
Muster der Anlage 21 SächsKomWO, so-
fern der Wahlvorschlag von einer nicht 
mitgliedschaftlich organisierten Wähler-
vereinigung eingereicht wird,

• Wählbarkeitsbescheinigung mit Versi-
cherung an Eides statt nach § 6a Abs. 3 
KomWG, sofern die Bewerberin bzw. der 
Bewerber ausländische Unionsbürgerin 
bzw. ausländischer Unionsbürger ist.

 Wählbar sind Bürgerinnen bzw. Bürger der 
Stadt/Ortschaft, sowie Staatsangehörige der 
anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union (ausländische Unionsbürgerinnen bzw. 
Unionsbürger), die am Wahltag das 18. Le-
bensjahr vollendet haben und seit mindestens 
3 Monaten in der Stadt/Ortschaft wohnen.
- Bürgerinnen bzw. Bürger der Stadt/Ort-

schaft ist jeder Deutsche im Sinne des 
Artikels 116 des Grundgesetzes.

- Für ausländische Unionsbürgerinnen 
bzw. Unionsbürger ist Voraussetzung, 
dass sie weder in der Bundesrepublik 
Deutschland noch in dem Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union, dessen Staats-
angehörigkeit sie besitzen, die Wählbar-
keit verloren haben.

 Die gesetzlichen Bestimmungen über Inhalt 
und Form der Wahlvorschläge für die Stadt-
rats-/Ortschaftsratswahl sowie die den 
Wahlvorschlägen beizufügenden Unterlagen 
sind bindend (§ 6a KomWG i. V. m. §§ 16, 17, 
19 SächsKomWO).

 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschrif-
ten über Bewerberaufstellungen und Zustim-
mungserklärungen sind im Rathaus während 
der üblichen Öffnungszeiten erhältlich bzw. 
stehen auf der Homepage der Stadt Kamenz 
unter https://www.kamenz.de/wahlen.html 
zum Download bereit.

7. Informationen zum Datenschutz bei der Auf-
stellung von Wahlvorschlägen 

 Indem die Wahlbewerberinnen bzw. die Wahl-
bewerber im Rahmen der Aufstellungsver-
sammlung der Versammlungsleiterin bzw. 
dem Versammlungsleiter die für die Erstel-
lung des Wahlvorschlags (Anlage 16 Sächs-
KomWO) notwendigen personenbezogenen 
Daten mitteilen, die Zustimmungserklärung 
(Anlage 17 SächsKomWO) und – soweit 
sie Bürgerinnen bzw. Bürger anderer Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union sind 
– eine Versicherung an Eides statt gemäß  
§ 6a Absatz 3 des KomWG abgeben, entstehen 
für die den Wahlvorschlag aufstellende Partei 
bzw. Wählervereinigung aktive datenschutz-
rechtliche Hinweispflichten nach Artikel 13 
der Datenschutz-Grundverordnung. Es wird 
empfohlen, der Wahlbewerberin bzw. dem 

Wahlbewerber im Rahmen der Aufstellungs-
versammlung ein standardisiertes Merkblatt 
entsprechend dem Musterformular 1 unter 
https://www.datenschutz.sachsen.de/infor-
mationspflichten-4155.html?_cp=%7B%7D 
auszuhändigen. Dabei ist darauf hinzuwei-
sen, dass die Zustimmungserklärung trotz ei-
ner eventuellen datenschutzrechtlichen Gel-
tendmachung der Berichtigung und Löschung 
materiell-rechtlich weiter gültig bleibt (§ 6a  
Abs. 2 Satz 2 KomWG).

8. Unterstützungsunterschriften 
8.1 Jeder Wahlvorschlag für die Stadtratswahl 

muss von 80 zum Zeitpunkt der Unterzeich-
nung des Wahlvorschlages Wahlberechtig-
ten, die keine Bewerberinnen bzw. Bewerber 
des Wahlvorschlages sind, unterschrieben 
sein (Unterstützungsunterschriften). 

 Wahlvorschläge für die Wahl der Ortschafts-
räte Bernbruch, Biehla, Deutschbaselitz, 
Thonberg und Zschornau-Schiedel benötigen 
je 10 Unterstützungsunterschriften. 

 Wahlvorschläge für die Wahl der Ortschafts-
räte Brauna, Cunnersdorf, Jesau, Lückers-
dorf-Gelenau und Wiesa benötigen je 20 Un-
terstützungsunterschriften. 

8.2 Die Unterstützungsunterschriften können 
nach Einreichung des Wahlvorschlages im 
Bürgerservice der Stadtverwaltung Kamenz, 
Zi.-Nr. 0.08, Markt 1, 01917 Kamenz, während 
folgender Öffnungszeiten bis spätestens  
4. April 2024, 18.00 Uhr geleistet werden:

 Montag   9.00 – 12.00 Uhr
 Dienstag    9.00 – 12.00 Uhr und 
  13.00 – 18.00 Uhr
 Donnerstag    9.00 – 12.00 Uhr und 
  13.00 – 16.00 Uhr 
  (außer 04.04.2024 bis 
  18.00 Uhr)
 Freitag    9.00 – 12.00 Uhr
 Die Wahlberechtigten haben sich auf Verlan-

gen auszuweisen.
8.3 Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder 

ihres körperlichen Zustandes die Unterzeich-
nung durch Erklärung vor einer Beauftragten 
bzw. einem Beauftragten der Verwaltung 
ersetzen wollen, haben dies bei der Vorsit-
zenden des Gemeindewahlausschusses spä-
testens am 28. März 2024 schriftlich zu be-
antragen; dabei sind die Hinderungsgründe 
glaubhaft zu machen. 

8.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder mit-
gliedschaftlich organisierten Wählervereini-
gung, die aufgrund eigenen Wahlvorschlags 
a) im Sächsischen Landtag vertreten ist 

oder
b) seit der letzten Wahl im Stadtrat vertreten 

ist
 bedarf keiner Unterstützungsunterschriften.
 Dies gilt entsprechend für den Wahlvor-

schlag einer nicht mitgliedschaftlich organi-
sierten Wählervereinigung, wenn er von der 
Mehrheit der für die Wählervereinigung Ge-
wählten, die dem Stadtrat zum Zeitpunkt der 
Einreichung angehören, unterschrieben ist. 

 Bei der Einreichung der Wahlvorschläge zur 
Wahl der Ortschaftsräte ist wie vorstehend 
zu verfahren. Dabei kommt es auf die Vertre-
tung der Partei oder Wählervereinigung im 
Stadtrat oder im Ortschaftsrat an. 

8.5 Eine Wahlberechtigte bzw. ein Wahlberech-
tigter kann nicht mehrere Wahlvorschläge für 
dieselbe Wahl unterstützen.

Kamenz, 04.03.2024

Dantz
Oberbürgermeister der Lessingstadt Kamenz

Zjawne wozjewjenje wo přewjedźenju wólbow
Ze sćěhowacym zjawnym wozjewjenjom so na to 
skedźbni, zo so w blišim času komunalne wólby 
přewjedu. Strony a wolerske zjednoćenstwa, kotrež 
chcedźa so k wólbam stajić, su namołwjene, swoje 
kandidatne lisćiny (wólbne namjety) zapodać.
Tohodla wobsahuje zjawne wozjewjenje tohorun-
ja pokiwy za strony a wolerske zjednoćenstwa, w 
kotrej formje a hač do hdy maja so wólbne nam-
jety zapodać a za kotre politiske strony a woler-
ske zjednoćenstwa su podpěrowace podpisma 
trěbne.
Dokładniše informacije namakaće w hamtskich 
němskich wozjewjenjach.

Kamjenc, 04.03.2024

Dantz
Wyši měšćanosta
Lessingoweho města Kamjenc

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Protokollbestätigung
2 Vorstellung einer Zusammenarbeit mit der 

Stadt Ouidah (Republik Benin) durch den 
sowutu e.V. - Verein für internationale Zusam-
menarbeit

3 Informationen über vorliegende Petitionen
4 Anfragen und Informationen
Nichtöffentlicher Teil

Roland Dantz
Oberbürgermeister der Lessingstadt Kamenz

Einladung
Hiermit lade ich zur öffentlichen/nichtöffentlichen 
Sitzung des Bau- und Stadtentwicklungsaus-
schusses ein.

Sitzungstermin: Dienstag, 12.03.2024, 16:00 Uhr
Ort, Raum: Ratssaal, Rathaus Kamenz

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Bestätigung des Protokolls der Beratung des 

Bau- und Stadtentwicklungsausschusses vom 
23.01.2024

2 Weiterentwicklung Kitaangebot der Stadt Kamenz
2.1 Konzeption der Kindertageseinrichtungen der 

Stadt Kamenz - Teilkonzept Kamenz-Ost ein-
schließlich Kindergarten „Am Hasenberg“

2.2 Ersatzneubau Kindertageseinrichtung - Grund-
satzbeschluss

3 Streckenverlauf Festumzug 2025
4 Wiederherstellung der Wegeverbindung zwi-

schen Bönisch-Mausoleum und Barmherzig-
keitsstift in Kamenz - Baubeschluss

5 Sanierung Brücke Dorfaue in Bernbruch über 
das Schwosdorfer Wasser - Baubeschluss

6 Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes „Verwaltungszentrum Kamenz, 
nördlicher Teil“

7 Gemeindliche Stellungnahme zum Bauantrag 
„Brandschutz- und Energetische Ertüchtigung, 
Schule mit den Förderschwerpunkten Lernen, 
emotionale und soziale Entwicklung in Kamenz“

8 Ausbau Hoyerswerdaer Straße
9 Informationen / Anfragen / Mitteilungen
9.1 Neugestaltung Bautzener Straße im Abschnitt 

zwischen Markt und Wallstraße - städtebauli-
cher Wettberwerb in 2025

9.2 Anfrage zu den Schaltzeiten der öffentlichen 
Beleuchtung in den Ortsteilen

Nichtöffentlicher Teil

Roland Dantz
Oberbürgermeister der Lessingstadt Kamenz

Einladung
Hiermit lade ich zur öffentlichen/nichtöffentlichen 
Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsförderungs-
ausschusses ein.

Sitzungstermin: 13.03.2024, 16:00 Uhr
Ort, Raum: Ratssaal, Rathaus Kamenz

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Bestätigung des Protokolls der Beratung des 

Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschus-
ses vom 17.01.2024

2 Information zum Sachstand Projekt Friedens-
glocke der ev.-luth. Kirchgemeinde Kamenz-
Cunnersdorf

3 Veranstaltungen City-Initiative 2024
4 Entwurf Nachtragshaushalt 2024 der Stadt Ka-

menz
5 Anfragen und Informationen
Nichtöffentlicher Teil

Roland Dantz
Oberbürgermeister der Lessingstadt Kamenz

Einladung
Am Donnerstag, dem 14.03.2024, um 17:00 Uhr 
findet im Ratssaal, Rathaus Kamenz die öffentli-
che Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses 
statt, zu der ich Sie einlade.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Streckenverlauf Festumzug 2025
2 Weiterentwicklung der Kita-Angebote der 

Stadt Kamenz
2.1 Konzeption der Kindertageseinrichtungen der 

Stadt Kamenz - Teilkonzept Kamenz-Ost ein-
schließlich Kindergarten „Am Hasenberg“

2.2 Ersatzneubau Kindertageseinrichtung - Grund-
satzbeschluss

3 Ausweitung der Kombikarte der Städtischen 
Sammlungen Kamenz auf das DADA-Zentrum

Roland Dantz
Oberbürgermeister der Lessingstadt Kamenz

Wahlhelfer für die Europa- und 
Kommunalwahl in der Stadt 
Kamenz gesucht!
Wie zu jeder Wahl, werden auch zur anstehenden 
Europa- und Kommunalwahl am 09.06.2024 wie-
der ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
gesucht, die durch ihre Mitarbeit in den Wahlvor-
ständen dafür sorgen, dass die Wahlen am Wahltag 
ordnungsgemäß durchgeführt werden können.
Zur ordnungsgemäßen Durchführung der ge-
nannten Wahlen sind für die einzelnen Wahllo-
kale der Stadt Kamenz 19 allgemeine Wahlvor-
stände und 3 Briefwahlvorstände zu bilden. Dazu 
werden zirka 200 ehrenamtliche Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfer benötigt.
Der Wahlhelfereinsatz am Wahltag erfolgt ent-
weder von 7.30 bis 12.30 Uhr oder von 12.30 Uhr 
bis 18.00 Uhr und zusätzlich ab 18.00 Uhr durch 
den gesamten Wahlvorstand zur Ermittlung und 
Feststellung der Wahlergebnisse.
Jede Wahlvorsteherin, jeder Wahlvorsteher so-
wie alle Beisitzerinnen und Besitzer erhalten 
eine Aufwandsentschädigung gemäß der Wahl-
Entschädigungsatzung der Stadt Kamenz.
Wer Interesse für eine ehrenamtliche Mitarbeit im 
Wahlvorstand hat, wendet sich per E-Mail an wahl-
helfer@stadt.kamenz.de oder telefonisch unter 
03578/379-154 an die Stadtverwaltung Kamenz.

Neues aus den Kamenzer Schulen

Auszeichnung für 1. Oberschule 
Kamenz
Am Freitag, d. 2. Februar 2024, herrschte an der 
1. Oberschule Kamenz große Aufregung und dies 
nicht nur wegen des Tages der offenen Tür. Es gab 
einen anderen Grund:
Im Jahr 2008 wurde der 1.Oberschule Kamenz das 
Qualitätssiegel für Berufliche Orientierung erst-
malig verliehen. Im September 2023 stellte sich 
die Schule nach 2013 und 2018 dem dritten Rezer-
tifizierungsverfahren. Im Ergebnis stellte die Jury 
aus Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, 
der Schulaufsicht und weiteren Akteuren der Be-
ruflichen Orientierung fest, dass die Schule die 
Standards einer Schule mit Qualitätssiegel weiter-
hin erfüllt. Dies berechtigt die Schule das Siegel 
weiterhin bis einschließlich 2028 zu führen.
Das Siegel ist eine Excellenzauszeichnung für 
Schulen mit hervorragender Beruflicher Orien-
tierung. Zurzeit (Stand 01.01.2024) gibt es nur 51 
Schulen, darunter 30 Oberschulen in Sachsen, 
welche dieses Siegel tragen.

Die Auszeichnung wurde übergeben von I. Benndorf - 
LSJ Sachsen (1.v.l.), G. Symmank - LASuB (2.v.l.) u. N. 
Holling- Berufsberaterin Agentur für Arbeit (1.v.r.) an I. 
Träber - Schulleiterin (3.v.l.), K. Schlegel – verantw. LK 
für BO (4.v.l.) und N. Kasper – Schülersprecher (5.v.l.)

Was bedeutet dieses Qualitätssiegel?
An der 1.OS wird Berufsorientierung seit vielen 
Jahren mit großem Selbstverständnis als pädago-
gische Querschnittsaufgabe umgesetzt. Die Qua-
litätsentwicklung erfolgt durch enge Zusammen-
arbeit von Lehrern, Eltern, Projektpartnern und 
Vertretern der Wirtschaft. Wichtig ist dabei allen 
Beteiligten eine fundierte Grundlage für eine sys-
tematische und vielfältige Kompetenzförderung 
der Schülerinnen und Schüler in unterrichtlichen 
und außerunterrichtlichen Angeboten, z.B. im 
praxisorientierten Fachunterricht, in der Schüler-
firma und in Ganztagsangeboten wie „Gesundes 
Kochen“. Beispielhaft und bewährt ist auch das 
Bewerbertraining der oberen Klassen. Gleichfalls 
wichtig erscheint allen Beteiligten auch die eigene 
Reflexion der Schülerinnen und Schüler zu Erreich-
tem und noch vorhandenen Potentialen.
Durch sehr gute innerschulische Teamarbeit und 
außerschulische Kooperation ist so in den letzten 
15 Jahren ein System für die Vermittlung von Praxi-
serfahrungen entstanden. Die individuelle Beglei-
tung dieses Prozesses wird getragen von Lehrkräf-
ten, den BO-Verantwortlichen, den Praxisberatern 
und Berufseinstiegsbegleitern, der Agentur für 
Arbeit und den Kooperationspartnern.
Und so gab es viel Positives und Lob in der Lauda-
tio zur Preisverleihung.
Als Elternvertreter sagen wir Danke an alle Betei-
ligten – an die Lehrerschaft, die Eltern, die Schü-

Einladung
Hiermit lade ich zur öffentlichen/nichtöffentlichen 
Sitzung des Verwaltungsausschusses ein.

Sitzungstermin: Montag, 11.03.2024, 17:00 Uhr
Ort, Raum: Ratssaal, Rathaus Kamenz
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lerinnen und Schüler, an Kooperationspartner und 
alle Unterstützer im System.
Wir gratulieren der Schule zu dieser Auszeichnung 
und drücken die Daumen für weitere erfolgreiche 
Jahre in der Beruflichen Orientierung.

P. Oswald und K. Hohlfeld
im Namen der Elternvertreter der 1.OS Kamenz

Kurz notiert

Kita Hasenberg musste  
kurzfristig geschlossen werden
Stadtverwaltung hat zum Wohl der Kinder um-
sichtig und zügig gehandelt
Alle Kinder werden in Kamenzer Einrichtungen un-
tergebracht 
Schon seit längerer Zeit werden am Gebäude 
der Kita „Hasenberg“ Untersuchungen vorge-
nommen, um insbesondere Ursachen für vor-
handene Rissbildungen zu ergründen. Anfang 
der Woche wurde eine vermehrte Rissbildung 
am Gebäude festgestellt. Das Gebäudemanage-
ment der Stadtverwaltung prüfte umgehend 
vor Ort die Situation. Letztendlich waren die 
Ursachen für die verstärkte Rissbildung nicht 
eindeutig feststellbar, so dass daraufhin zur 
Sicherheit der Kinder und des Personals ent-
schieden wurde, den Betrieb der Einrichtung 
zunächst einzustellen. 
Nach Abstimmung zwischen dem Dezernat 
„Stadtentwicklung und Bauwesen“ und dem 
Fachbereich „Familie, Bildung und Soziales“ 
wurde dann beschlossen, das Gebäude, begin-
nend mit Dienstag, dem 5. März 2024 für die Be-
nutzung zu sperren. Schon am Montag, dem 4. 
März 2024 begannen hier die Vorbereitungsmaß-
nahmen. So gelang es dem Hausmeisterpool mit 
außerordentlichem Einsatz innerhalb weniger 
Stunden (in Abstimmung mit der Kita-Leiterin), 
alle zur Notbetreuung benötigten Dinge in die 
Ausweichunterkunft (Bewegungsraum der Kita 
„Sonnenschein“) zu überführen. Die darüber hi-
naus notwendigen Umzugsarbeiten dauern an. 

Eltern und Beschäftigte wurden kurzfristig infor-
miert
So wurden durch den Fachbereich „Familie, Bil-
dung und Soziales“ noch am 5. März die Eltern, 
deren Kinder derzeit in der Kita „Hasenberg“ an-
gemeldet sind, über die entstandene Situation 
informiert und ihnen mitgeteilt, dass eine Be-
treuung der Kinder in der Kita „Sonnenschein“ 
ab dem 5. März gewährleitet ist. Inzwischen 
liegen auch schon einzelne Wechselanträge in 
andere Einrichtungen vor.
Wir können nachvollziehen, dass diese schnelle 
Ortsveränderung auch eine gewisse Belastung 
für die Kinder darstellt, sind uns aber sicher, 
dass es ein Verständnis für diese in dieser Si-
tuation unumgänglichen Entscheidung gibt, 
bei der es letztendlich um die Vermeidung von 
Gefahrensituationen für die sich in der Kita 
„Hasenberg“ aufhaltenden Menschen ging. An 
dieser Stelle sei auch der Dank an das schnel-
le und umsichtige Handeln der Verwaltung und 
insbesondere des Hausmeisterpools gerichtet. 
Im Weiteren wird es nun auch um eine Bau-
grunduntersuchung gehen, um eine Ursachen-
forschung zu dieser dynamischen Schadens-
entwicklung zu erhalten. Die Ergebnisse werden 
in den laufenden Prüfungsprozess einfließen, 
an dessen Ende und nach dem Vorliegen der 
Prüfungsresultate der Kamenzer Stadtrat ent-
scheiden wird.

Veranstaltungskalender - Termine 
eintragen
Turnusmäßig steht in Kürze die Herausgabe der 2. 
Quartalsausgabe des Kamenzer Veranstaltungs-
kalenders mit Terminen von April bis Juni 2024 an. 
Darin sind u.a. Veranstaltungen des Stadttheaters 
und der Hutbergbühne, aber auch Termine anderer 
Veranstalter erfasst.
Kamenzer Veranstaltungstermine, die im kom-
menden gedruckten Veranstaltungskalender –  
2. Quartal 2024 berücksichtigt werden sollen, 
sind bitte bis spätestens Freitag, 15.03.2024 im 
Online-Veranstaltungskalender von Kamenz unter  
www.kamenz.de/veranstaltungen einzutragen. Die 
Registrierung ist kostenfrei. Das Datum entspricht 
dem Redaktionsschluss. Die Print-Redaktion behält 
sich wie immer vor, entsprechend der Platzkapazi-
tät eine evtl. notwendige Veranstaltungs-Auswahl 
zu treffen. Der Internet-Eintrag bleibt davon aber 
unberührt und weiterhin gewährleistet.

Stadtverwaltung/Stadtmarketing Kamenz

Wertstoffcontainerplatz  
Christian-Weißmantel-Str. –  
neuer Standort
Die Wertstoffcontainer in der Christian-Weiß-
mantel Straße, kurz vor der Einmündung in die 
Forststraße werden in Richtung Neubaugebiet 
Kamenz-Ost/Kurve Christian-Weißmantel Str. (sie-
he Planauszug) im Bereich des befestigten Park-
streifens innerhalb der kommenden zwei Wochen 
umgestellt. Wir bitten dies zu berücksichtigen.

Veranstaltungen

KONZERT: „Darum in die Ferne 
schweifen!“

Eine musikalische Weltreise über Städte und Dör-
fer, von italienischer Oper über orientalische Mär-
chen bis zu lateinamerikanischen Klängen mit dem 
Knobelsdorff-Ensemble der Staatskapelle Berlin 
(Gastensemble der NLP). Zu hören am 10.03.2024 
um 16 Uhr im Stadttheater Kamenz. Tickets: Ka-
menz-Information, Schulplatz 5, Tel. 03578 / 379-
205, VVK: 17 € / 9 €, AK: 18,50 €

2. TASCHENLAMPENKONZERT auf 
der Hutbergbühne Kamenz

Die Taschenlampenkonzerte® von RUMPELSTIL 
sind ein Erlebnis, irgendwo zwischen Nachtwan-
derung und Rockkonzert – ein spannendes, hoch-
musikalisches und atmosphärisches Woodstock 
für Familien. Für viele Kinder ist das Taschenlam-
penkonzert® das erste Konzert, das abends be-
ginnt und noch dazu unter freiem Himmel spielt – 
ein echtes Erlebnis also. Das Konzert beginnt noch 
bei Tageslicht, aber nur eine Stunde später wird 
es dunkel und irgendwie rücken alle näher zusam-
men. Hier darf laut mitgesungen, wild getanzt und 
kunstvoll-spontan herumgeleuchtet werden. Und 
wenn es dann richtig dunkel ist, werden alle Ta-
schenlampen zu wichtigen Stars des Konzerts. Der 
Höhepunkt des Konzerts ist das Taschenlampen-
lied, das die Konzertbesucher gemeinsam mit der 
Band singen, und dann völlig verzaubert, über bei-
de Backen grienend und mal verliebt, mal zähne-
klappernd in den Himmel blickend ihre großen und 
kleinen Wünsche ins Firmament schreiben. Zum 
2. Mal auf der Hutbergbühne Kamenz, Pfingst-
sonntag 19.05.2024, los geht’s 20:30 Uhr! Tickets 
unter hutbergbuehne-kamenz.de und in der Ka-
menz-Information, Schulplatz 5, 03578 / 379 205. 
Ausführliche Infos unter www.hutbergbuehne.de

5. Kamenzer Würstchenmarkt
Fliegende Händler
Fleischerei Kretzschmar & Minkwitz | Salami Rich-
ter | Wildfleischerei Mietz | Grillfabrik 2.4 I EDEKA 
Peltzer | Stadtmühle Königsbrück | Schulküche 
Laußnitz | Langosbäckerei | Frenzel-Bräu | Krabat 
Milchwelt | Pfefferküchlerei Löschner | Markt 15 Kaf-
feerösterei | Landhof Gano | Obst & Gemüse | Fisch-
hof Wels | Naturmarkt Zimmermann | Eisrolle | Imke-
rei Platz | Leuchis Imkerei | Imkerei Am Hasenberg | Holzdrechsler | Metalldrücker | Waldmeisterdeko | 
Naturbekleidung | Stoffwipfel | MAACh-Art | Ballonhandel | Alpakagarten Königsbrück | Reiterhof Wendt
VEREINE & AKTEURE
Cityinitiative Kamenz e.V. | Fleischerverein Kamenz e.V. | Kinderschutzbund e.V. | IG Lausitzpokal e.V. | 
Ponyfarm Schönteichen e.V. | Heimatverein Wiesa e.V. & Tuningscheune | Willkommen in Kamenz e.V. 
| Neue Nachbarn e.V. | Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V. | Ford Mustang Club Pirna 
| Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kamenz-Cunnersdorf & Strickliesel | Offene Gartenpforte | DADA-Zentrum & 
Stiftung Pro Gemeinsinn gGmbH | SPD Ortsverein | MYGYM | Netzwerk 3D - Aero e.V. | Künstler: Selina 
Polk, KÖPI, Alexandra Wegbahn & Michael Melerski
Fahrgeschäfte
Trampolin (Schulplatz), Waldkarussell (Marktplatz)
PARKEN, VERKEHR & WC
Parken: Parkdeck, Am Damm, Stiftstr., Bönischplatz, Auenstr., Güterbahnhofstr., Parkplatz Hutberg | Die 
gesamte Innenstadt ist verkehrsfrei! Elsterexpress Shuttle: Kamenz Nord-Innenstadt Haltestellen: Golde-
ner Hirsch & Auenparkplatz im 30-Minuten-Takt WC: Pfortenstr., Rathaus, Sakralmuseum
WÜRSTCHEN-BUS!
Reise Wünsche (Schwepnitz) organisiert Shuttle-Touren vom Umland
nach Kamenz. Fahrplan über QR-Code oder www. regional-sind-wir.de
AKTIONEN & KREATIVES QUER DURCH DIE STADT
FRIEDER & DAS KATHERLIESCHEN 15.30 Uhr Bautzner Str. 6, ehem. Bücherstube Zeiger 
Puppentheater & Kreatives für Kinder
WURSTPARADE 17 Uhr Ehem. Kino, Bautzner Str. 55, mit Pony, Musikanten, Fleischerin & Stelzenläufer
DIE ERSTE FLEISCHLOSE KAMENZER WURST präsentiert von der „Rollkost“ (mobile Küche) Litfaßsäule, 
Bautzner Str.
PONYREITEN ab 14 Uhr am Saumarkt mit dem Reiterhof Helga Wendt
PORTRÄTMALER GOTTLIEB GRINDA ab 12 Uhr Fleischbänke, mit Rätsel-Stationen & Parcours,
KOSAKEN-BISTRO im Altstadttreff, Zwingerstr. 8, Osteuropäische Küche zum Ausprobieren
SOUVENIRSTAND Fleischbänke, 800 Jahre Kamenz, T-Shirts, Beutel, Kamenzer Würstchenspiel, u.v.m.
GRÜNES BAND DURCH KAMENZ ab 12 Uhr Bautzner Str. 19, Saatguttauschbörse
DADA-ZENTRUM & KLEINES GEWÖLBE ab 13 Uhr Zwingerstraße 20, „Würstchen vs. Wirsing“, aus
Modelliermasse Lieblingsgerichte zaubern
FAMILIE FUNKELFIX ab 12 Uhr Bautzner Str. 43 Kurzfilmkino, Schminken, Henna-Schmuck
STRICKLIESEL MIT SCHRIFTBAND „HOFFNUNG“ Klosterkirche St. Annen: Spendenaufruf:
Gestrickte Blüten zugunsten des Wiederaufbaus der abgebrannten Kirche in Großröhrsdorf!

AKTIONEN DER MITGLIEDER DES CITYINITIATIVE 
KAMENZ E.V – 47 Geschäfte öffnen und laden zum 
Bummeln ein
1 Autohaus Löhnert/Subaru Aktuelle Automodelle
2 BHG hagebau baucentrum + hagebaumarkt Ka-
menz Alles rund um den Frühling
3 EDEKA Peltzer Inh. M. Peltzer Foodtruck
4 Fleischerei Minkwitz Das Original nur bei uns!
5 Rossmann GmbH Wir sind dabei!
6 MT Grillservice Lausitzgriller
7 Stadtinformation Glücksrad, für ermäßigte Ti-
ckets gibt es zum Taschenlampenkonzert einen 
Leuchtstab gratis
8 Akzent Hotel „Goldner Hirsch“ & atelier le ciel 
ATELIER - DER HIMMEL Brautmode
9 Paul Lehmann Erzgeb. Volkskunst Schöne Oster-
geschenke
10 Fuss & Schuh Entdecken Sie die neue Früh-
jahrskollektion 2024
11 Gasthof Thonberg Gulaschkanone mit Kamen-
zer Würstchensuppe
12 Koch Optik Solano - die Brille mit dem Sonnenc-
lip. Firmenpräsentation aller Modelle in
allen Farben zum tollen Aktionspreis
13 Kurzwaren & Wolle Weichert Eröffnung der 
Sommersaison
14 Modehaus Stange Neue Frühjahrs-/Sommer-
kollektion mit Überraschungsrabatt
15 Bäckerei Selnack Rollkost
16 Ristorante La Piazza Jeder Gast bekommt eine 
kleine Überraschung
17 Robert Philipp Buchhandlung Liedermacher Pe-
ter Lippert & Floristik aus Liebethal
18 hautnah „Aufhübschkram“ ab 99 Cent, Ford 
Mustang Club Pirna & Friends
19 Papier- & Bürobedarf Schütze Rund ums Osterfest
20 Rasselbande Kindersecondhand Shop Früh-
ling- und Sommersachen
21 Schreibkraft Ina Förster alias Fleischers Frau 
Valentina mit einer Extra-Wurst
22 Teekontor Kamenz Jeder Kunde bekommt als 
Dankeschön einen Eierlikör
23 Wild, Silke - silly con Art, Glasatelier Würst-
chen, Würstchen, Würstchen… rot, gelb, blau…
24 Allianz Nücklich Getränke & Suppe im Innenhof 
Bautzner Str. 50
25 Bikehouse Scheibe Fahrrad & Genuss in der 
ehemaligen Martini-Lounge Bautzner Str.

26 John Optik Große Brillenputzparty und zu jeder 
Sonnenbrille gratis ein Design-Badehandtuch, zu 
Gast: Imkerei Simmang
27 Knopf‘s Holzwerkstube & Freunde laden zum 
Verweilen ein, Kinderminimarkt
28 Mini Trödel Schnäppchen für Groß und Klein
29 Pelz & Leder, Jörg Bäuerle, Kürschnermeister 
Im Frühling ist die beste Zeit für Änderung, Umar-
beitung & Neuanfertigung Ihrer Pelzbekleidung
30 Reisecenter Kamenz Wir wecken Ihre Frühlings-
gefühle - Buchen Sie ihre Traumreise -
für das leibliche Wohl ist gesorgt
31 Café Am Klostertor Eiskreationen zum Sai-
sonstart - Süßes aus der Crepesbäckerei
32 Asia Mode-Markt Neue Kollektion
33 DDV lokal - SZ ab 14 Uhr Kettensägenkünstler, 
Drohnenflüge mit der AEF – Autonom Elektrisch 
Fliegen gGmbH
34 HüGel Moden Jeder Kunde erhält beim Kauf ei-
nen Frühjahrsblüher
35 Mirkos Angelladen Rabattwürfeln auf Kaffee & 
Angelzubehör, gilt nicht in Verbindung mit
Gutscheinen & Sonderangeboten
36 Modeexpress No. 1 Ein Gläschen Sekt
37 Café Emilia Schlemmen im neuen Ambiente
38 Gardinen Uhlemann Frühjahrsputz im Lager: 
alles 25% Rabatt
39 Gaststätte Edelweiss Schmackhaftes vom 
Holzkohlegrill, Schnitzelbrötchen, Fischsemmeln, 
Frühlingsbowle u.a.
40 Parfümerie Tina „more than beauty - Oster-
Highlights“
41 roomOutfit Frühlingsdekoration & Spielspaß
42 Uhren & Schmuck Scholze 10% Rabatt auf Uh-
ren & Schmuck
43 Uhren Schmuck & Trödel Barthel Für jeden Ge-
schmack etwas dabei!
44 Mangelware Frühlingsmode zum kleinen Preis
45 NKD Der Frühling kann kommen!
46 Kamenzer Puppenstube Puppenspiele mit 
Handpuppen ausprobieren
47 Apollo Optik Thermomixparty mit Verkostung

MEHR INFORMATIONEN (auch eine Lageskizze) 
AUF: WWW.KAMENZER-WUERSTCHEN.COM und 
WWW.REGIONAL-SIND-WIR.DE. 

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!
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Eine Aktion des Cityinitiative Kamenz e.V., des 
Citymanagement (Lebendige Zentren-Programm 
des Bundes und Landes), der Stadtverwaltung 
Kamenz, der Initiative „Lausitz schmeckt“, der 
bao GmbH, der Barmenia-Versicherung und der 
Firma „Reise-Wünsche“.

KABARETT: „Frauentag –  
Was solls?!“

Mit den Mitgliedern des Ensembles der acade-
mixer Ralf Bärwol�, Ekky Meister und Peter Treu-
ner! Stellen wir uns vor, die Zivilisation sei ein 
hübsch eingerichtetes Zimmer: Die Möbel sind 
geschmackvoll und durchdacht arrangiert, der 
Teppich passt farblich perfekt, die Tapete ist ein 
Traum und die dekorativen Blumensträuße ver-
leihen dem Ganzen eine heitere und frische Note. 
Steht uns das Bild deutlich vor Augen? Ja? Dann 
wird uns sofort klar: Der Mann passt nicht in die 
Zivilisation. Was nicht geht - geht nicht, denn, die 
Zivilisation, wie oben beschrieben, wurde von den 
Frauen erfunden. Ihr eigentliches Ziel war und ist 
die Zähmung der Männer… Freuen Sie sich auf ei-
nen sehr vergnüglichen Abend mit drei Mannsbil-
dern von Format! Ein Abend nicht nur für Männer… 
Zu sehen am 09.03.2024 um 20 Uhr im Stadtthe-
ater Kamenz. Tickets: Kamenz-Information, Schul-
platz 5, Tel. 03578 / 379-205, VVK: 17 € / 9 €, AK: 
18,50 €

Gratulationen

Wir übermitteln den Seniorinnen 
und Senioren unserer Stadt und 
der Ortsteile, die im Zeitraum 
vom 09.03.2024 bis 15.03.2024 
Geburtstag haben, die herzlichs-
ten Glückwünsche. Wir wün-
schen Ihnen, liebe Jubilare, Ge-
sundheit und alles Gute für die 
weiteren Lebensjahre.

Die Stadtverwaltung Kamenz

SILVESTER 2024 VOR DEM KAMENZER RATHAUS 
Ein würdiger Start ins 800. Stadtjubiläumsjahr
Vor rund zweieinhalb Jahren – oder genauer 500 Tagen – wurde mit einer großen Party (am  
22. Oktober 2022) der 800-Tage-Countdown-Start für des Stadtjubiläum 800 Jahre Kamenz begangen.

 

Beste Stimmung herrschte am 22. Oktober 2022 vor dem Kamenzer Rathaus Fotos: René Plaul

Viele erinnern sich noch an die tolle Stimmung 
vor imposanter Bühnenszenerie mit Live-Musik, 
DJ, Feuerwerk und das gemeinsame Einschalten 
der Countdown-Anzeige über der Rathaus-Tür.

Heute – am 6. März 2024 – steht dort eine „300“ 
und wer weiterrechnet, sieht zum Jahreswech-
sel 2024/2025 bereits die „000“ aufleuchten.

Aktuelles zum Stadtjubiläum

Band RIGHT NOW  Foto: Agentur Nicole Potzern DJ M.I.R.O (Mirko Wendt)

Am 31. Dezember 2024 Party auf dem Markt-
platz
Der damit verbundene Start des Jubiläumsfest-
jahres ist Grund genug, erneut zün�ig und vor al-
lem zusammen zu feiern. Am 31. Dezember 2024 
gibt es wieder eine Bühne, wieder Live-Musik 
und wieder ein Feuerwerk auf dem Marktplatz.
Freuen können sich alle schon auf den in Stadt 
und Region beliebten Moderator und Resident 
DJ M.I.R.O (Mirko Wendt), auf die Party- und Co-
ver-Band RIGHT NOW aus Berlin, mit langer Büh-
nenerfahrung und einem Querbeet-Repertoire 
der größten und bekanntesten Hits aller Zeiten, 
sowie auf eine Pyro-Feuerwerks-Inszenierung 
am Rathaus. Kamenz ist zwar nicht Berlin, aber 
eine Stimmung wie vor dem Brandenburger Tor 
ist das erklärte Ziel.

Vorverkauf seit dieser Woche gestartet
Die Veranstaltung wird aus Sicherheitsgründen 
mit Zutrittskontrollen und damit verbundenem 
Ticketverkauf (Eintrittsbändchen) geplant. 
Der Vorverkauf startete am 6. März 2024 aus-
schließlich in der Kamenz-Information (Schul-
platz 5) und zum ermäßigten Vorverkaufspreis. 
Um eine Überfüllung zu vermeiden, ist die Besu-
cherzahl begrenzt.
Schnell sein lohnt sich also doppelt. Und das 
nächste große Stadtjubiläum ist erst in 100 Jahren!
www.800-jahre-kamenz.de

Ende des Amtsblattes

Aus Städten und Gemeinden - Amtlicher Teil

Oßling

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Oßling
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt Bürgermeister Johannes Nitzsche, Telefon 035792 50200, Fax 035792 50385

Hinweis auf öffentliche Bekanntmachung
Die Gemeindeverwaltung möchte Sie darüber informieren, dass 
am Mittwoch, dem 20.03.2024 um 19.00 Uhr eine ö�entliche/
nichtö�entliche Sitzung des Gemeinderates im Multimediaraum, 
Schulstraße 8, in 01920 Oßling statt�ndet.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der ö�entlichen Bekannt-
machung 11.03.2024 an den Verkündungstafeln in der Gemeinde 
Oßling.
Wir weisen darauf hin, dass die Tagesordnung der Gemeinderats-
sitzung auch unter www.ossling.net verö�entlicht wird.

Johannes Nitzsche
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der  
Haushaltssatzung und des Haushaltplanes 
der Gemeinde Oßling für das Jahr 2024
Dem Landratsamt Bautzen als zuständige Rechtsaufsichtsbe-
hörde wurde die Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Oßling 
vorgelegt. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 
16.02.2024 (AZ: 15.3-092.12:24-Oßl) die Haushaltssatzung 2024 
genehmigt.
Die Bekanntmachung der o.g. Satzung erfolgt ortsüblich ab 
12.03.2024 für die Dauer einer Woche an den Verkündungstafeln 
in den Ortsteilen der Gemeinde Oßling.
Der Haushaltsplan wird mit der ö�entlichen Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung gemäß § 76 Abs. 3 Sächsische Gemeindeord-
nung vom 12.03.2024 bis 18.03.2024 in der Gemeindeverwaltung 
Oßling- Kämmerei, Schulstr. 10, 01920 Oßling zur kostenlosen 
Einsicht durch jedermann während der Sprechzeiten ausgelegt.
Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung: 
montags  9.00 – 12.00 Uhr
dienstags 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
donnerstags 9.00 – 12.00 Uhr

Johannes Nitzsche
Bürgermeister

Schlüsselbund gefunden
Am Sonntag, 25.02.2024, wurde auf der Straße zwischen Skaska 
und Liebegast ein Schlüsselbund gefunden.
Der Eigentümer kann sich in der Gemeindeverwaltung Oßling, 
Schulstraße 10 melden.
Hier erhält er bei Nachweis des Eigentums (Beschreibung) und 
Vorlage seines Personalausweises sein Eigentum zurück.

Johannes Nitzsche
Bürgermeister

Wir gratulieren ganz herzlich
zum Geburtstag
14.03.2024 Ingrid Bauer Oßling 80. Geburtstag

Im Namen der Gemeindeverwaltung
Johannes Nitzsche

Bürgermeister

Ende amtlicher Teil

Auto mobil
Sonderverö�entlichung

Wir geben den Dingen Farbe.

Sylk Wagner
LACKIEREREI
Lindenallee 3 · 02994 Bernsdorf
Tel.: 03 57 23 / 2 04 85
Funk: 01 75 / 4 13 87 89
E-Mail: lsw@wagnerlackierungen.de

KFZ · INDUSTRIE · HOBBY

Lackschaden? 
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DANN GLEICH ZU UNS.
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Die Meisterwerkstatt für faire Karosserie- & Lackreparaturen

✆ (0 35 78) 30 38 48 · Mail: kontakt@autoteile-lehmann.de
Elsterweg 15 · 01917 Kamenz-Thonberg

www.autoteile-lehmann.de

FREIE MEISTER-WERKSTATT
• Instandsetzung aller PKW-NFZ!

• HU + AU    • Autoteile

Ali`s Autohandel Bernsdorf … wir kaufen Ihr Auto!
Fahrzeugankauf (Barzahlung) für den Export,  
auch Unfall o. Motorschaden Kfz-Überführung, Transport,  
Abschleppdienst + Abmeldung

Kamenzer Straße 57 - 02994 Bernsdorf
Tel.: 035723/429022

0178/2664780
ali.autohandel.bernsdorf@gmail.com

... freundlich, ehrlich, zuverlässig

- Kfz-Entsorgung/Recycling
- Ankauf von Gebraucht- und  
 Unfallfahrzeugen
- Ersatzteile Verkauf  
 neu/gebraucht
- Werkstattservice
- Reifenservice/ 
 Reifeneinlagerung
- Klimaservice
- Verkauf von Gebrauchtwagen

Feldstraße 5a
01877 Demitz-Thumitz
Telefon 03594.700177
info@autoverwertung-meissner.de
www.autoverwertung-meissner.de

Zertifizierter Entsorgungsbetrieb

Vorsicht in Parkhäusern
 � Parkhäuser sind o� voll, eng und unübersichtlich. Um Stress 

und Unfälle zu vermeiden, sollte man sich unbedingt an die dort 
geltenden Regeln halten.
Grundsätzlich gilt in allen öffentlichen Parkhäusern die Straßen-
verkehrsordnung, ganz gleich, ob ein Schild darauf hinweist oder 
nicht. Allerdings sind die Fahrstreifen in vielen Häusern so eng, 
dass es sich nicht um Straßen im klassischen Sinn handelt. So ist 
es zum Beispiel nicht immer möglich, sich nach den Vorfahrtsre-
geln zu richten.
Gehört das Parkhaus einem Privatunternehmen, kann dies zusätz-
liche Regelungen vorgeben. Darauf weist dann die Beschilderung 
hin. Dazu gehören beispielsweise spezielle Mutter-Kind-Parkplätze 
oder Parkflächen für Frauen. Laut Straßenverkehrsordnung dürfen 
Frauen und Männer auf allen Parkflächen stehen. In einem privaten 
Parkhaus ist das anders.
Hier kann Männern das Recht verwehrt werden, ihr Fahrzeug auf 
einem Frauenparkplatz abzustellen. Theoretisch wäre sogar ein 
Hausverbot möglich.
Anders verhält es sich bei Parkplätzen für behinderte Menschen. 
Dafür gibt es eindeutige gesetzliche Vorgaben, die auf öffentlichen 
und auf privaten Parkplätzen gelten. Wer sein Fahrzeug hier unbe-
rechtigt parkt, muss immer mit einem Bußgeld von 55 Euro rechnen 
– und darf in der Regel sofort abgeschleppt werden.
Wer beim Ein- oder Ausparken ein stehendes Fahrzeug beschädigt, 
muss mit einem Bußgeld von 30 Euro rechnen. An einer Parklü-
cke hat Vorrang, wer sie zuerst unmittelbar erreicht. Das gilt auch 
noch, wenn Berechtigte beispielsweise an der Parklücke vorbeifah-
ren, um rückwärts einzuparken. Bei Missachtung ist ein Bußgeld 
von zehn Euro fällig.  mid/sp-o

AdBlue – der richtige Umgang
 � Der Dieselmotor ist ein überaus sparsames und e�zientes 

Antriebskonzept. Die modernen Motoren mit Euro-Norm 6d sind 
außerdem sehr sauber, bezogen auf die Emissionswerte. So spie-
len die lange Zeit viel diskutierten Stickoxide inzwischen nur noch 
eine geringe Rolle. Grund dafür ist ein Verfahren, bei dem geringe 
Mengen Harnsto� (AdBlue) in die Auspu�anlage gespritzt werden. 
Bei den dort herrschenden hohen Temperaturen zerfällt AdBlue zu 
Ammoniak, mit dessen Hilfe sich die Stickoxide in unschädlichen 
Wasserdampf und Sticksto� aufspalten. Das nennt sich SCR - 
Selective Catalytic Reduction.
In Nutzfahrzeugen wird dieses Verfahren bereits seit etwa 20 Jah-
ren angewendet. Spätestens mit Inkrafttreten von Euro 6d ist es 
auch bei den meisten Diesel-Pkw in einem eigenen Tank an Bord 
und muss regelmäßig nachgefüllt werden. Bei sinkender Restreich-
weite erscheint bei jedem Start eine Meldung im Cockpit und erin-
nert ans Nachfüllen. Denn ohne AdBlue startet das Fahrzeug nicht 
mehr. Der Verbrauch liegt zwischen einem und fünf Prozent des 
Kraftstoffverbrauchs. Die Tanks fassen bei aktuellen Modellen zwi-
schen 15 und 33 Liter. Im Idealfall sollte zwischen den Wartungs-
intervallen in der Werkstatt kein Nachfüllen erforderlich sein. Auf 
dem Markt befinden sich aber auch Fahrzeuge mit sehr kleinen 
AdBlue-Behältern, sodass die Warnung der Restreichweite nahezu 
permanent leuchtet. Wer AdBlue nachfüllt, sollte sich Einweg-
Dieselhandschuhe überstreifen, um mögliche Hautreizungen zu 
vermeiden.
Dass jemand Dieselkraftstoff in den AdBlue-Tank füllt, ist wegen 
des wesentlich engeren Tankstutzens so gut wie ausgeschlossen. 
Der umgekehrte Fall - AdBlue im Dieseltank - ist dagegen schon 
vorgekommen. Wird der Fehler sofort bemerkt, darf auf keinen 
Fall die Zündung eingeschaltet werden. Denn damit läuft auch die 
elektrische Kraftstoffpumpe an und verteilt das AdBlue im gesam-
ten Kraftstoffsystem. Stattdessen die Werkstatt informieren, die 
das Fahrzeug abschleppt und den Tank reinigt. Fatal wäre es, den 
Motor zu starten. Denn AdBlue lässt bereits nach wenigen Sekun-
den die Hochdruckpumpe der Einspritzanlage festfressen, die 
dabei entstehenden Metallspäne verteilen sich im gesamten Sys-
tem. Eine Reinigung ist so gut wie nicht möglich, die Erneuerung 
der kompletten Einspritzung verursacht sehr hohe Kosten.  pm

Fit für den Frühling
 � Auch wenn nicht jede Region die volle Portion Winter abbekom-

men hat – gestreut wurde überall und deshalb ist es jetzt höchste 
Zeit, das Auto vom Salz zu befreien und auf den Frühling vorzube-
reiten. Wenn die Tage länger werden, kommt der Schmutz ans 
Licht. Er sitzt in Sicken und Winkeln, an den Innenseiten von Türen 
und Klappen sowie vor allem am Unterboden.
Da Streusalz das Blech umso schneller rosten lässt, je wärmer es 
wird, sollte man mit einer gründlichen Reinigung jetzt nicht länger 
warten. Minimum ist die Fahrt durch eine Waschanlage, ratsam 
dabei ein Programm mit Unterbodenwäsche. Richtig gründlich 
wird es bei einem Fahrzeugaufbereiter, der nach dem Reinigen die 
Aggregate anschließend auch gleich versiegelt und so nachhaltig 
gegen Korrosion schützt.
Wichtigster Grundsatz vor der Einfahrt in die Waschanlage: Nie 
ohne Vorwäsche. Sonst schieben die Waschbürsten den fest haf-
tenden Schmutz über den Lack und verursachen tiefe Kratzer. 
Anschließend erfolgt die Kontrolle auf Lackschäden. Vor allem 
in Gegenden, in denen viel Splitt gestreut wird, lassen sich diese 
kaum vermeiden. Damit später keine Rostpickel entstehen, soll-
ten die Schadstellen nun mit einem passenden Lackstift ausge-
tupft werden. Ist der frische Lack gut durchgetrocknet, kann man 
anschließend das ganze Fahrzeug gut konservieren. Positiver 
Nebeneffekt: Insektenreste lassen sich im Sommer leichter entfer-
nen.  pm

Einen kühlen Kopf bewahren
 � Wenn sich ein Rettungswagen oder Polizeifahrzeug mit Blau-

licht nähert, wissen Autofahrer nicht wohin oder bleiben in einer 
Art Schockstarre mitten auf der Fahrbahn stehen, Manche geraten 
sogar in Panik. Das oberste Gebot lautet aber: Ruhe bewahren und 
sich orientieren, woher die Signale kommen, in welche Richtung 
sie sich bewegen und wie viele Fahrzeuge im Einsatz sind. Wer den 
Blinker setzt, um die Ausweichrichtung anzuzeigen, gibt anderen 
Verkehrsteilnehmern die Möglichkeit, es ihm gleichzutun und das 
Verhalten anzupassen. Dabei sollte man selbst natürlich auch auf 
andere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder Radfahrer achten. 
Zeigt eine Ampel Rotlicht, sollte man immer nach rechts auswei-
chen und gegebenenfalls vorsichtig die Haltelinie überfahren, 
wenn es der Verkehr zulässt. ADAC

Tipps für die Motorradsaison
 � Fast fünf Millionen Kra�räder gibt es in Deutschland. Viele 

Besitzer nutzen ein Saisonkennzeichen und wintern ihr Zweirad 
ein. In dieser Zeit kann es zu sogenannten Standschäden kommen. 
Deshalb sollte man das Motorrad vor dem Start in die Saison und 
auch während dessen hin und wieder durchchecken. Einige Ver-
schleißerscheinungen können dabei selbstständig behoben wer-
den, andere sollten von der Werkstatt vorgenommen werden. Die 
Maschine reinigen, den Helm und die Schutzkleidung auf Mängel 
prüfen und ebenfalls säubern, die Batterie testen und gegebenen-
falls laden gehört zu den regelmäßig zu erledigenden Aufgaben. 
Außerdem sollte das Licht überprü� und auch die Zulassung 
gecheckt werden Einmal im Jahr sollte beim Motorrad eine Inspek-
tion durchgeführt werden.
Das Saisonkennzeichen gilt jedes Jahr für den vertraglich ver-
einbarten Zeitraum – mindestens zwei, maximal elf Monate. Das 
Saisonkennzeichen hat zum Beispiel den Vorteil, dass die Versi-
cherung günstiger ist, weil sie für einen kürzeren Zeitraum gilt. 
Darüber hinaus muss es nur ein einziges Mal beantragt werden 
und gilt dann automatisch jedes Jahr aufs Neue im gewählten Zeit-
raum. Außerhalb dieses Zeitraums ist das Motorrad in der norma-
len Haftpflicht- bzw. Kaskoversicherung beitragsfrei mitversichert, 
als wäre es vorübergehend stillgelegt. Und es gibt noch mehr Vor-
teile: Mit einer Teilkaskoversicherung wird bei Schäden während 
des Stilllegungszeitraums, also zum Beispiel durch Brand, Sturm, 
Hagel oder Entwendung, auf die Selbstbeteiligung verzichtet, die 
unter Umständen ein paar hundert Euro hoch sein kann. 
 spp-o/www.da-direkt.de
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